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PROMEA Sozialversicherungen 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU 

(Brexit) 

 

Übergangsfrist 

Das Vereinigte Königreich hat die EU am 31. Januar 

2020 verlassen. Das Austrittsabkommen sieht eine 

Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 vor. 

Während dieser Frist wird für das Vereinigte König-

reich weiterhin das EU-Recht zur Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit im Verhältnis zu den 

EU-Staaten und der Schweiz angewendet. Somit be-

halten die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) 

Nr. 987/2009 bis am 31. Dezember 2020 ihre Gültig-

keit. Das Vereinigte Königreich wird damit einem EU-

Staat gleichgestellt. 

 

Diese Übergangsfrist gilt ebenfalls für die Familien-

zulagen. 

 

Künftige Regelung 

Die künftigen Koordinierungsregeln für die Beziehun-

gen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Kö-

nigreich müssen noch festgelegt werden. 

 

Schutz der erworbenen Rechte 

Nach Ablauf dieser Übergangsfrist wird das Abkom-

men über die Personenfreizügigkeit zwischen der 

Schweiz und der EU (FZA) nicht mehr für die Bezie-

hungen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten 

Königreich gelten. Um den Austritt des Vereinigten 

Königreichs aus dem FZA zu regeln und die Rechte, 

welche die Versicherten im Rahmen des FZA erwor-

ben haben zu gewährleisten, wurde zwischen der 

Schweiz und dem Vereinigten Königreich ein Abkom-

men über die Bürgerrechte abgeschlossen. Dieses 

Abkommen tritt in Kraft, sobald das FZA im Vereinig-

ten Königreich nicht mehr anwendbar ist. Dieses ge-

währleistet die Rechte aus Anhang II des FZA (Koor-

dinierung der Systeme der sozialen Sicherheit) für 

Personen, die vor dem Brexit bereits dem FZA unter-

lagen. 

 

 

 

PROMEA Ausgleichskasse 

Neue Bankverbindung 

 

Die PROMEA Ausgleichskasse hat seit kurzem die 

Bank gewechselt. Bei Banküberweisung verwenden 

Sie bitte das neue Konto bei der Credit Suisse: IBAN 

CH11 0483 5264 6725 9100 0. Besten Dank. 

Mitglieder, welche Ihre Beitragszahlungen via LSV 

abwickeln, werden automatisch zur Credit Suisse 

überführt. Sie müssen von Ihrer Seite her nichts un-

ternehmen. 

 

 

PROMEA Ausgleichskasse 

Versichertenregister 

 

Die PROMEA Ausgleichskasse führt für alle bei ihr 

angemeldeten Mitarbeitenden ein individuelles Konto, 

auf welchem die jährlichen Einkommen verbucht wer-

den. 

Beachten Sie bitte, dass wir erst ab dem Zeitpunkt ei-

nes Leistungsanspruches, wie z. B. bei einer EO-  

oder Mutterschaftsentschädigung, einem Leistungs-

fall im Bereich des Invalidentaggeldes oder bei der 

Anmeldung für eine Altersrente, die persönlichen Ad-

ressen der versicherten Personen in unserem Versi-

chertenregister erfassen und verwalten. 

Melden Sie uns bitte keine Adressänderungen Ihrer 

Mitarbeitenden, wenn keine laufende Leistung bean-

sprucht wird. Somit ersparen Sie sich und uns unnö-

tigen Aufwand. 

 

 

PROMEA Ausgleichskasse 

Lohnmeldungen – Individuelles Konto 

 

Aktuell verarbeiten wir laufend die uns gemeldeten 

Einkommen Ihrer Mitarbeitenden und buchen diese 

auf deren individuellen Konten. Diese aufwändige Ar-

beitsphase dauert bis in den Frühsommer. Deshalb 

kann es sein, dass das uns für das Jahr 2019 gemel-

dete Einkommen noch nicht verbucht wurde. 

In diesem Zusammenhang weisen wir Sie gerne da-

rauf hin, dass es sich auf jeden Fall lohnt einen Aus-
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zug aus dem persönlichen individuellen Konto zu be-

stellen. Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeitenden 

über diese kostenlose Dienstleistung. 

 

 

PROMEA Ausgleichskasse 

Rentenvorausberechnung 

 

Ab dem Alter von 45 Jahren lohnt es sich immer wie-

der einmal eine Rentenvorausberechnung erstellen 

zu lassen. Diese gibt Auskunft über voraussichtlich zu 

erwartende Rentenleistungen. Gerade wenn Verän-

derungen bei der Arbeits- oder Lebenssituation an-

stehen, kann diese bei Entscheidungen hilfreich sein. 

Informieren Sie bitte auch hier zu Ihre Mitarbeitenden 

über diese kostenlose Dienstleistung. 

 

 

Die PROMEA steht Ihnen als professionelle Partnerin 

für Ihre Anliegen im Sozialversicherungsbereich 

gerne zur Seite. 

 

PROMEA Sozialversicherungen  

Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren 

Tel. 044 738 53 53, Fax 044 738 53 73 

info@promea.ch, www.promea.ch 

http://www.promea.ch/

